
.2$���������±���
 

 
%HVFKHLG�

�
�

,��6SUXFK�
 

1.) Gemäß § 3 Abs 5 Z 1 Privatradiogesetz (PrR-G), BGBl. I Nr. 20/2001 iVm § 
49 Abs 3a Telekommunikationsgesetz (TKG), BGBl. I Nr. 100/1997 idF 
BGBl. I Nr. 32/2001, wird dem Land Oberösterreich, vertreten durch Mag. 
Martin Sturm, Direktor des Offenen Kulturhauses Centrum für 
Gegenwartskunst,  vom 2.12.2001 bis 10.2.2002 die Zulassung zur 
Veranstaltung von Hörfunk unter Nutzung der Frequenz 107,90 MHz im 
Rahmen der Kunstausstellung „Der Larsen Effekt – Resonanzen in der 
zeitgenössischen Kunst“ im Gebiet des Offenen Kulturhauses Centrum für 
Gegenwartskunst (Dametzstraße 30, 4020 Linz) erteilt.  
 
Als Programm wird ausschließlich ein Hörstück des slowenischen Künstlers 
Mitja Tusek gespielt, welches einen Teil der Ausstellung darstellt. 

 
2.) Gemäß §§ 68 Abs 1 und 78 Abs 2, 5 und 6 Telekommunikationsgesetz 

(TKG) iVm § 3 Abs 5 Z 1 Privatradiogesetz (PrR-G), BGBl. I Nr. 20/2001 wird 
dem Land Oberösterreich für die Dauer der aufrechten Zulassung nach 
Spruchpunkt 1.) dieses Bescheides die Bewilligung zur Errichtung und zum 
Betrieb der im technischen Anlageblatt, das einen Bestandteil des Spruches 
dieses Bescheides bildet, beschriebenen Sendeanlage zur Veranstaltung 
von Hörfunk erteilt.  

 
 
3.) Gemäß § 78 Abs 6 Telekommunikationsgesetz (TKG), BGBl. I Nr. 100/1997 

idF BGBl. I Nr. 32/2001 gelten die Zulassung gemäß Spruchpunkt 1.) und 
die Betriebsbewilligung gemäß Spruchpunkt 2.) vorläufig nur für 
Versuchszwecke. 

 
4.) Gemäß § 78 Abs 6 Telekommunikationsgesetz (TKG), BGBl. I Nr. 100/1997 

idF BGBl. I Nr. 32/2001 wird die Auflage erteilt, dass der Lizenzinhaber für 
den Fall von auftretenden Störungen, welche durch die Inbetriebnahme des 
Senders verursacht werden, geeignete Maßnahmen zu ergreifen hat, diese 
Störungen umgehend zu beseitigen. 

 
5.)  Gemäß § 78 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) in 

Verbindung mit §§ 1, 3 und 5 sowie Tarifpost 452 der 
Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBl Nr. 24/1983 idF BGBl II 
Nr.146/2000, hat das Land Oberösterreich die für die Erteilung der 
Zulassung zu entrichtende Verwaltungsabgabe in der Höhe von 6.750 
Schilling (490,54 Euro) innerhalb von vier Wochen ab Zustellung auf das 
Konto des Bundeskanzleramtes, 5010002, BLZ 60000, zu entrichten. 

 
 
 
 
 



 
 
 

II. Begründung 

Mit Schreiben vom 9.10.2001 beantragte das Land Oberösterreich, vertreten durch Mag. 
Martin Sturm, Direktor des Offenen Kulturhauses Centrum für Gegenwartskunst, gemäß § 3 
Abs 5 Z 1 PrR-G für die Dauer vom 2.12.2001 bis 10.2.2002 die Zulassung zur 
Veranstaltung von Hörfunk unter Nutzung der Frequenz 107,90 MHz im Rahmen der 
Kunstausstellung „Der Larsen Effekt – Resonanzen in der zeitgenössischen Kunst“. 
Begründend wurde in diesem Antrag ausgeführt, dass als Programminhalt ein fünfminütiges 
Stück des slowenischen Künstlers Mitja Tusek zu hören sein werde. Die 
Ausstellungsbesucher erhielten an der Kassa kleine Radios und könnten aus dem Rundgang 
durch die Ausstellung dieses Hörstückes hören. Dieses Hörstück sei Teil der Ausstellung 
und solle ausschließlich im Gebäude der Ausstellung (Offenes Kulturhaus Centrum für 
Gegenwartskunst, Dametzstraße 30, 4020 Linz) zu hören seien. Es solle ausschließlich 
dieses Hörstück über die beantragte Frequenz abgespielt werden. 
 
Gemäß § 78 Abs 6 TKG kann die Behörde mit Bedingungen und Auflagen Verpflichtungen, 
deren Einhaltung nach den Umständen des Falles für den Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Menschen, zur Vermeidung von Sachschäden, zur Einhaltung 
internationaler Verpflichtungen, zur Sicherung des ungestörten Betriebes anderer 
Fernmeldeanlagen oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Belangen geboten 
erscheint, auferlegen. Von dieser Möglichkeit hat die Behörde hinsichtlich der Tatsache, 
dass die beantragte Frequenz noch nicht koordiniert ist sowie hinsichtlich möglicher 
Störpotentiale gegenüber den in Linz verwendeten Flugfrequenzen, Gebrauch gemacht. 
 
Nach § 1 Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983 (BVwAbgV), BGBl. Nr. 24/1983 idF 
BGBl. II Nr.146/2000, haben die Parteien für die Verleihung einer Berechtigung oder für 
sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegende Amtshandlungen, die von Behörden im 
Sinne des Art. VI Abs 1 des Einführungsgesetzes  zu den Verwaltungsvorschriften  
vorgenommen wurden, die gemäß dem Abschnitt II festgesetzten  Verwaltungsabgaben zu 
entrichten.  
 
Gemäß Tarifpost 452 im Besonderen Teil des Tarifes, auf welche durch § 4 Abs 1 BVwAbgV 
verwiesen wird, beträgt die Verwaltungsabgabe für die Erteilung einer Zulassung nach 
§§ 17ff Regionalradiogesetz – RRG, BGBl. Nr. 506/199, 6750 Schilling. Dabei schadet es 
nicht, dass in TP 452 auf §§ 17 RRG verwiesen wird, da nach § 5 BVwAbgV eine im 
besonderen Teil des Tarifes vorgesehene Verwaltungsabgabe auch dann zu entrichten ist, 
wenn die bei der in Betracht kommenden Tarifpost angegebenen Rechtsvorschriften zwar 
geändert wurden, die abgabenpflichtige Amtshandlung jedoch ihrem Wesen und Inhalt nach 
unverändert geblieben ist. Das Wesen und der Inhalt der Erteilung einer Zulassung zur 
Veranstaltung eines Hörfunkprogramms blieb durch das Inkrafttreten des 
Privatradiogesetzes, BGBl. I Nr. 20/2001, mit 1. April 2001 unverändert, sodass die Gebühr 
gemäß TP 452 vorzuschreiben war. 
 
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
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III. Rechtsmittelbelehrung 

 
 
Gegen diesen Bescheid steht der Partei dieses Verfahrens das Rechtsmittel der Berufung 
offen. Die Berufung ist binnen zwei Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich, 
telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in 
jeder anderen technisch möglichen Weise bei der Behörde, die diesen Bescheid erlassen 
hat, einzubringen. Die Berufung hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, zu bezeichnen 
und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Weiters wird darauf hingewiesen, 
dass die Berufung mit ATS 180,- zu vergebühren ist.  

 

 

Wien, am 21.11.2001 

.RPPXQLNDWLRQVEHK|UGH�$XVWULD��.RPP$XVWULD��
 

 

Dr. Hans Peter Lehofer 
Behördenleiter 

 
 
Zustellverfügung: 
Land Oberösterreich, z.Hd Mag. Martin Sturm, Direktor OK Centrum für Gegenwartkunst, 
Dametzstraße 30, 4020 Linz per RSa 
 
In Kopie: 

�� Oberste Fernmeldebehörde (Frequenzbüro) 
�� Fernmeldebüro für Oberösterreich und Salzburg ( per e-mail) 
�� RFFM im Hause 

 
 
 



 

1 Name der Funkstelle /LQ]��
2 Standort 2�.��&HQWUXP���'DPHW]VWUDVVH���
3 Lizenzinhaber 2�.��&HQWUXP�I�U�*HJHQZDUWVNXQVW
4 Senderbetreiber 25)
5 Sendefrequenz in MHz ������0+]
6 Programmname +|UVSLHOUDGLR
7 Geographische Koordinaten (Länge und Breite) ���(����� ��1����� :*6��
8 Seehöhe (Höhe über NN) in m ���
9 Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund �
10 Senderausgangsleistung in dBW ����
11 Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) ����
12 gerichtete Antenne? (D/ND) 1'
13 Erhebungswinkel in Grad �����
14 Vertikale Halbwertsbreite in Grad +/- ��������
15 Polarisation +
16 Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)
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17 Gerätetype �������������! � �"�#�$

18 Datum der Inbetriebnahme

19 RDS - PI Code Land Bereich Programm

gem. EN 50067 Annex D %'&�(*) &�(�) &�(�)
20 Technische Bedingungen für: Monoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 1

Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-2 Abschnitt 2.2
Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9  Abschnitt: 2.5
RDS - Zusatzsignale: EN 50067

21 Art der Programmzubringung per Nf-Leitung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)

22 Versuchsbetrieb gem. Nr. S 15.14 der VO-Funk O      ja O     nein Zutreffendes ankreuzen

23 Bemerkungen temporär vom 02.12.2001 bis 10.02.2002


